
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-25356
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Mietspiegel von Braunschweig 2025 für nicht preisgebundenen 
Wohnraum
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
10.03.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (Vorberatung) 13.03.2025 Ö
Ausschuss für Planung und Hochbau (Vorberatung) 14.03.2025 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 25.03.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 01.04.2025 Ö

Beschluss:

Der Mietspiegel 2025 für Braunschweig wird anerkannt. Der Mietspiegel ist im Amtsblatt zu 
veröffentlichen und tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft. Auf der Internetseite der Stadt 
Braunschweig wird ein Link zum Online-Mietpreisrechner implementiert.

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Ziff. 2 NKomVG, wonach der 
Rat über die Richtlinien beschließt, nach denen die Verwaltung geführt wird.

Hintergrund
Der Rat der Stadt Braunschweig hat erstmals in seiner Sitzung am 14.02.1978 die 
Veröffentlichung eines Mietspiegels für Braunschweig beschlossen und festgelegt, ihn in 
einem Abstand von zwei Jahren fortzuschreiben. Zuletzt hat der Rat der Stadt Braunschweig 
in seiner Sitzung am 05.07.2022 den seinerzeit neu aufgestellten Mietspiegel mit Gültigkeit 
bis 31.08.2024 anerkannt. In seiner Sitzung am 06.06.2024 hat der Verwaltungsausschuss 
beschlossen, einen neuen qualifizierten Mietspiegel für die Stadt Braunschweig erstellen zu 
lassen.

Ein qualifizierter Mietspiegel ist gemäß § 558d (1) BGB nach anerkannten 
wissenschaftlichen Grundsätzen zu erstellen. Er ist gemäß § 558d (2) BGB im Abstand von 
zwei Jahren an die Marktentwicklung anzupassen. Dies machte in 2024 entweder eine 
Fortschreibung über den Verbraucherpreis-Index (VPI) oder eine Neuerhebung erforderlich. 
Aus Sicht der Verwaltung empfahl sich für 2024 eine Neuerhebung, da eine pauschale 
Fortschreibung über den VPI die tatsächlichen Entwicklungen auf dem Braunschweiger 
Mietmarkt nicht sachgerecht abgebildet hätte.
 
Die Verwaltung hatte zunächst auf eine angekündigte Gesetzesänderung gewartet, um die 
Fortschreibung des Braunschweiger Mietspiegels durch einen geeigneteren Index als den 
VPI, etwa in Form eines Mietpreisindizes, vornehmen zu können. Eine Gesetzesänderung 
blieb allerdings aus, weshalb die Empfehlung zu einer Neuerstellung erfolgte und der alte 
Mietspiegel übergangsweise als einfacher Mietspiegel weiter gilt (s. auch Drs.-Nr. 24-24279-
01).



Vorgehensweise und Verfahren
Nach Abschluss des erfolgreichen Vergabeverfahrens zur Erstellung des Mietspiegels wurde 
das Institut „ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH“ aus Hamburg, beauftragt. 
Basis für den Mietspiegel ist eine schriftliche Mieter:innen- und Vermieter:innenbefragung. 
Es sind Mieter:innen und Vermieter:innen von 8.698 mietspiegelrelevanten Haushalten 
angeschrieben worden. Antworten sind für 4.926 Wohnungen eingegangen, verwertbar 
waren Datensätze für 3.263 Wohnungen. Die Nettostichprobe von 3.263 auswertbaren 
Rückläufen entspricht einer Steigerung von rd. 75 % im Vergleich zur Erhebung des 2022er 
Mietspiegels. Dabei war der Umfang der Bruttostichprobe 2022 in etwa doppelt so groß. Die 
deutlich gesteigerte Beantwortungsquote der Fragebögen resultiert aus der mittlerweile 
geltenden Auskunftspflicht (gem. Mietspiegelreformgesetz MsRG) für Bürger:innen.

Der Betrachtungszeitraum für die Neubestimmung beträgt gemäß Mietspiegelreformgesetz 
sechs Jahre. In der Stichprobe beträgt der Anteil der Neuvertragsmieten 57,3 %. Zur 
Erstellung des aktuellen Mietspiegelmodells wurde ein einstufiges Regressionsmodell mit 
absoluten Zu- und Abschlägen verwendet. Der Geltungsbereich erstreckt sich über 
Wohnflächen zwischen 20 m² und 170 m². Das neue Mietspiegelmodell gilt für Wohnungen 
und nun auch für Einfamilien- und Reihenhäuser sowie Doppelhaushälften, für die in der 
Erhebung eine ausreichend große Datenmenge gesammelt werden konnte.

Zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete für eine Wohneinheit werden auf die 
Basismiete, die in Abhängigkeit von der Wohnfläche ermittelt wird, Zu- und Abschläge 
gerechnet. Diese Zu- und Abschläge setzen sich aus den Baujahresklassen, Lage- sowie 
Ausstattungsmerkmalen und möglichen Lärmimmissionen, als Teilelement der 
Lagemerkmale, zusammen. Zur Feststellung der Lagemerkmale ist ein adressscharfes 
Straßenverzeichnis im Mietspiegel integriert. 

Ergebnisse 
Die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete liegt gemäß Erhebung bei 7,60 €/m² 
Wohnfläche (nettokalt), was einer Steigerung von rd. 7 % zum Mietspiegel aus 2022 
entspricht (7,08 €/m²). 

Die Erhöhung von 7 % gegenüber 2022 ist nach Markteinschätzung des beauftragten 
Instituts nachvollziehbar. Es zeigt sich auch in anderen Kommunen, dass die jeweils ersten 
Neuerhebungen seit Bestehen der Auskunftspflicht (seit 01.07.2022 gem. MsRG) eine 
gewisse Dämpfung bei der Steigerung der durchschnittlichen ortsüblichen Vergleichsmiete 
zeigen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass nun auch vermehrt einkommensschwache 
Haushalte mit eher geringeren Kaltmieten zur Beantwortung der Fragebögen bewegt 
werden. 

Zum aktuellen Mietspiegel der Stadt Braunschweig gehört der für alle Bürger:innen sowie 
andere Interessengruppen kostenfrei zur Verfügung stehende, auch für sehbehinderte 
Menschen barrierearm gestaltete Online-Mietpreisrechner. Dieser wird als Online-
Anwendung für den neuen Mietspiegel eingerichtet und wird über eine Verlinkung auf der 
Homepage der Stadt Braunschweig angeboten. Der Mietpreisrechner bietet für die 
Nutzer:innen die Möglichkeit, die ortsübliche Vergleichsmiete für eine Wohneinheit zu 
berechnen. Dies erspart Zeit, reduziert Fehler und dient Mieter:innen und Vermieter:innen 
gleichermaßen als Hilfsmittel zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete.

Mietspiegel- Arbeitskreis
Neben den für Braunschweig bedeutenden Wohnungsgenossenschaften BBG und 
Wiederaufbau sowie der städtischen Tochter Nibelungen Wohnbau GmbH sind auch Haus + 
Grund als Vertretung der Vermieter:innenseite sowie der Mieterverein als Vertretung der 
Mieter:innenseite im Mietspiegel-Arbeitskreis aktiv. Der Mieterverein, die BBG und die 
Nibelungen Wohnbau GmbH stimmen dem neuen Mietspiegel zu und tragen ihn mit. Haus + 
Grund sowie die Baugenossenschaft Wiederaufbau stimmen dem Mietspiegel nicht zu. Die 
Gründe werden im Folgenden dargestellt:



Seitens Haus + Grund wurden Beispiel-Berechnungen für einzelne Objekte vorgenommen, 
die zu sinkenden ortsüblichen Vergleichsmieten führten, sodass Mieterhöhungen auf Basis 
des neuen Mietspiegelentwurfs nicht möglich seien. Zudem wird der neue Mietspiegel für 
nicht anwendbar auf Ein- und Zweifamilienhäuser gehalten. Bereits zu den Mietspiegeln 
2014, 2018 und 2022 hatte es vergleichbare Kritik von Haus + Grund gegeben, die zur 
Ablehnung der vergangenen Mietspiegel führte. Haus + Grund hat dem Mietspiegelentwurf 
nicht zugestimmt.

Die Auswertung hat ergeben, dass auch für die Bewertung von Ein- und 
Zweifamilienhäusern ausreichend Werte zur Verfügung stehen. Der Fragenkatalog war vor 
Versand im Arbeitskreis abgestimmt worden.

Seitens Wiederaufbau gibt es Bedenken wegen der Abschläge für die Lagen Weststadt und 
Hondelage-Volkmarode. Man stelle nach einer Vielzahl von Beispielrechnungen fest, dass 
sich für die Baujahresgruppen vor 2000 (kleinere bis mittelgroße Wohnungen) ein 
Mietpreissteigerungspotenzial ergibt, welches die durchschnittliche Steigerung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete von 7 % übersteigt. Anders verhalte es sich bei größeren 
Wohnungen in zentralen Lagen mit Baujahr nach 2000. Hier würden die Mittelwerte der 
Spannbreiten unterhalb des bisherigen Mietspiegels liegen. Wiederaufbau hat dem 
Mietspiegelentwurf nicht zugestimmt.

Die Veränderungen der ortsüblichen Vergleichsmiete nach unten konnten von den anderen 
Mitgliedern im Arbeitskreis nicht bestätigt werden. Die Bedenken zeigen auch, dass im 
Mietspiegel ein durchschnittlicher Wert abgebildet wird, der mit oberhalb und unterhalb 
liegenden Werten einhergeht. Die statistische Auswertung hat in den beschriebenen 
räumlichen Bereichen, bei sonst gleichen Bedingungen hinsichtlich der Wohnwertmerkmale 
wie Größe und Ausstattung, eine entsprechend niedrigere Miete ausgewiesen. Bei einem 
Verzicht auf die getroffenen Abschläge würden die übrigen Stadtgebiete durch eine 
stattfindende Generalisierung in ihrer Aussagekraft unschärfer. Aus methodischer Sicht sollte 
aber eine möglichst hohe Erklärungskraft durch das Modell erzielt werden.

Bewertung seitens der Verwaltung
Die statistische Auswertung ist durch ein renommiertes Institut erfolgt, das eine breite 
Expertise aus der Mietspiegelerstellung in vielen anderen Städten nachweisen kann. Die 
Verwaltung bewertet die Ergebnisse als valide. Aus Sicht der Stadtverwaltung konnten die 
Nachfragen zum methodischen Vorgehen sowie den ermittelten Zu- und Abschlägen durch 
das beauftragte Büro nachvollziehbar erklärt werden. 

Die Anerkennung des Mietspiegels ist auch ohne Zustimmung oder Ablehnung durch die 
Mitglieder des Arbeitskreises möglich.

Neben der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Braunschweig wird der Mietspiegel auch 
im Internet präsentiert, zusammen mit dem Link zum Online-Mietpreisrechner.

Die Verwaltung empfiehlt die Anerkennung des Mietspiegels 2025 durch den Rat der Stadt. 

Leuer

Anlage/n:
Entwurf Mietspiegel 2025
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Allgemeine Informationen zum Mietspiegel und Mietrecht 
 

 

 
Der Mietspiegel von Braunschweig 2025 wurde auf der Grundlage einer repräsentativen Stich-
probe nicht preisgebundener Wohnungen im Bereich der Stadt Braunschweig erstellt. Er ba-
siert auf Daten, die im Zeitraum von Oktober 2024 bis Dezember 2024 für 3.263 Wohnungen 
eigens zum Zwecke der Mietspiegelerstellung erhoben wurden. Die Haushalte wurden zufällig 
ausgewählt, die Daten mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens erhoben. Es wurde eine 
schriftliche Befragung von Vermietern und Mietern durchgeführt. Der Mietspiegel wurde nach 
anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen mit Hilfe der Regressionsmethode errechnet.  

An der Erstellung des Mietspiegels hat eine projektbegleitende Arbeitsgruppe mitgewirkt. In 
diesem Gremium waren vertreten:  

 Mieterverein Braunschweig und Umgebung e.V. 

 Haus + Grund Braunschweig e.V. 

 Arbeitsgemeinschaft der Wohnungswirtschaft Braunschweig - Salzgitter  Wolfen-
büttel, bestehend aus Braunschweiger Baugenossenschaft, Nibelungen Wohnbau 
GmbH und Baugenossenschaft Wiederaufbau 

 Stadtverwaltung Braunschweig. 

Die Auswertung der Daten und die wissenschaftliche Bearbeitung des Mietspiegels erfolgte 
durch die ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH, Schopenstehl 15, 20095 Ham-
burg. 

Der Mietspiegel wurde den Vereinen, der Arbeitsgemeinschaft und der Verwaltung der Stadt 
Braunschweig am 13. Februar 2025 vorgestellt. Er wurde vom Mieterverein, der Braunschwei-
ger Baugenossenschaft und der Nibelungen Wohnbau GmbH, nicht aber vom Verein Haus + 
Grund und der Baugenossenschaft Wiederaufbau anerkannt. Gemäß Beschluss des Rates 
der Stadt Braunschweig vom 1. April 2025 wird er als qualifizierter Mietspiegel nach § 558d 
BGB anerkannt und tritt mit Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.  

 

 

 
Ein Mietspiegel ist gemäß §§ 558 und 558c des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) eine Über-
sicht über die in Braunschweig gezahlten Mieten für nicht preisgebundenen Wohnraum ver-
gleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energeti-
schen Ausstattung und Beschaffenheit (= ortsübliche Vergleichsmiete). Die ortsübliche Ver-
gleichsmiete setzt sich  entsprechend den gesetzlichen Voraussetzungen  aus Mieten zu-
sammen, die in den letzten sechs Jahren neu vereinbart oder, von Betriebskostenerhöhungen 
abgesehen, geändert worden sind.  

Der Mietspiegel liefert Informationen über ortsübliche Vergleichsmieten verschiedener Woh-
nungskategorien. Er trägt dazu bei, das Mietpreisgefüge im nicht preisgebundenen Woh-
nungsbestand transparent zu machen, Streitigkeiten zwischen Mietvertragsparteien zu ver-
meiden, Kosten der Beschaffung von Informationen über Vergleichsmieten im Einzelfall zu 
verringern und den Gerichten die Entscheidung in Streitfällen zu erleichtern. Der Mietspiegel 
dient ferner der Begründung eines Erhöhungsverlangens zur Anpassung an die ortsübliche 
Vergleichsmiete und der Überprüfung der Angemessenheit gezahlter Mieten.  
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Dieser Mietspiegel gilt nur für Mietwohnungen und Häuser (z. B. Ein- und Zweifamilienhäuser, 
Reihenhäuser, Doppelhaushälften) auf dem freien, also dem nicht preisgebundenen Woh-
nungsmarkt, im Wohnflächenbereich zwischen 20 m² und 170 m² im Gebiet der Stadt Braun-
schweig. Er ist nicht anwendbar für Wohnungen, welche kein WC oder kein Badezimmer in 
der Wohnung haben. 

 

Aufgrund von rechtlichen Bestimmungen oder Sonderwohnraumverhältnissen fallen nicht in 
den Anwendungsbereich des Mietspiegels: 

 öffentlich geförderter und anderen Preisbindungen unterliegender Wohnraum (z.B. 
Sozialwohnungen mit Berechtigungsschein); 

 Wohnraum, der ganz oder größtenteils gewerblich genutzt wird; 

 Wohnraum in Studenten- und Jugendwohn-, Alten(pflege)-, Obdachlosen- oder in 
sonstigen Heimen, bei denen die Mietzahlung zusätzliche Leistungen abdeckt (z.B. 
Betreuung und Verpflegung); 

 Untermietverhältnisse; 

 Dienst- oder Werkswohnungen, die an ein Beschäftigungsverhältnis gebunden sind. 

 

 

 
Bei den im Mietspiegel ausgewiesenen Mietpreisen handelt es sich um die Netto-Kaltmiete 
in Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Darunter versteht man den Mietpreis ohne sämtliche 
Betriebskosten gemäß § 2 Betriebskostenverordnung. 

Nicht enthalten sein dürfen somit: laufende öffentliche Lasten des Grundstücks (Grundsteuer), 
Kosten der Wasserversorgung und Entwässerung, der zentralen Heizung und Warmwasser-
versorgung, des Aufzugs, der Straßenreinigung, der Müllabfuhr, des Hausmeisters, der Haus-
reinigung und der Gartenpflege, der Hausbeleuchtung, der Schornsteinreinigung, der hausbe-
zogenen Versicherungen und sonstige laufende Betriebskosten. 

Die Miete für eine Garage bzw. einen Stellplatz oder etwaige Möblierungs- und Untermietzu-
schläge sind in der Netto-Kaltmiete ebenfalls nicht enthalten.  

Mietverträge sind in der Praxis unterschiedlich gestaltet. Sind Betriebskosten in der Mietzah-
lung enthalten (= Brutto-/Inklusivmiete oder Teilinklusivmiete), muss der geleistete Mietbetrag 
vor der Anwendung des Mietspiegels um die entsprechend enthaltenen Betriebskosten berei-
nigt werden. 
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Nach den mietrechtlichen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann der Ver-
mieter die Zustimmung zu einer Mieterhöhung verlangen, wenn  

 die bisherige Miete zu dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit mindestens 
15 Monaten unverändert ist (Erhöhungen aufgrund von Modernisierungen sowie von Be-
triebskostenerhöhungen sind hierbei ohne Bedeutung), 

 die verlangte Miete die ortsübliche Vergleichsmiete nicht übersteigt, die in der Ge-
meinde oder in einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, 
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den letzten sechs Jahren vereinbart oder (von 
Betriebskostenerhöhungen abgesehen) geändert worden sind, und 

 die Miete sich innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht um mehr als 15 % erhöht 
(Mieterhöhungen infolge Modernisierung sowie gestiegener Betriebskosten bleiben bei 
der Kappungsgrenze unberücksichtigt). Diese Kappungsgrenze gilt, da die Stadt Braun-
schweig gemäß § 2 der Verordnung zur Festlegung des Anwendungsbereichs bundes-
rechtlicher Mieterschutzvorschriften (Niedersächsische Mieterschutzverordnung) vom 20. 
Dezember 2024 als Gemeinde mit angespanntem Wohnungsmarkt eingestuft ist. 

Der Vermieter muss das Mieterhöhungsverlangen dem Mieter gegenüber schriftlich geltend 
machen und begründen. Als Begründungsmittel gesetzlich anerkannt sind Gutachten eines 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, die Benennung der Mietpreise von 
mindestens drei Vergleichswohnungen oder von Mietdatenbanken sowie Mietspiegel. 

Seit der Mietrechtsreform 2001 ist die Stellung von Mietspiegeln aufgewertet: Neben einfachen 
Mietspiegeln gibt es das Instrument des . Ein qualifizierter Miet-
spiegel setzt voraus, dass er nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt ist, 
von der Gemeinde oder den Interessenvertretern von Vermietern und Mietern anerkannt 
wurde, nach zwei Jahren durch Stichprobe oder Preisindex fortgeschrieben und alle 4 Jahre 
neu erstellt wird. 

Der qualifizierte Mietspiegel gilt als vorrangiges Begründungsmittel im Mieterhöhungsverfah-
ren. Zwar kann der Vermieter, auch wenn ein qualifizierter Mietspiegel vorliegt, der Angaben 
für die betreffende Wohnung enthält, weiterhin ein anderes der angeführten Begründungsmit-
tel wählen. In diesem Fall muss er dennoch auf die Ergebnisse des qualifizierten Mietspiegels 
im Erhöhungsschreiben hinweisen. 

Der Mieter hat zur Prüfung, ob er der verlangten Mieterhöhung zustimmen soll, eine Überle-
gungsfrist bis zum Ende des zweiten Kalendermonats, der auf den Zugang des Mieterhö-
hungsverlangens folgt. Stimmt der Mieter der geforderten Erhöhung innerhalb der Frist zu, 
muss er die erhöhte Miete vom Beginn des dritten Monats an zahlen, der auf den Zugang des 
Erhöhungsverlangens folgt. Bei Nichtzustimmung kann der Vermieter auf Erteilung der Zu-
stimmung klagen und das Gericht befindet dann über das Mieterhöhungsverlangen. 

Bei Neuvermietungen kann die Miete grundsätzlich frei vereinbart werden. Hierbei sind jedoch 
die Vorschriften zur Mietpreisbremse, des Wirtschaftsstrafgesetzes und des Strafgesetzbu-
ches hinsichtlich Mietpreisüberhöhung und Mietwucher zu beachten. Der Mietspiegel kann da-
bei als Orientierungshilfe herangezogen werden. 

In Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt, die durch Rechtsverordnung der Lan-
desregierung bestimmt werden, darf nach § 556d BGB die Miete zu Beginn des Mietverhält-
nisses die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um 10 Prozent übersteigen (Mietpreis-
bremse). Nach § 1 der Verordnung zur Festlegung des Anwendungsbereichs bundesrechtli-
cher Mieterschutzvorschriften (Niedersächsische Mieterschutzverordnung) vom 20. Dezember 
2024 gilt dies auch für die Stadt Braunschweig. 
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Die Miete zu Beginn des Mietverhältnisses darf in Braunschweig v. d. Höhe nach § 556d BGB 
entsprechend maximal 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Von der Re-
gelung in § 556d BGB sind gemäß §§ 556e und 556f BGB ausgenommen: 

 Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet werden. 

 Umfassend modernisierte Wohnungen (als umfassend modernisiert gilt eine Wohnung 
dann, wenn die Modernisierungskosten etwa ein Drittel der Kosten für einen vergleich-
baren Neubau betragen). 

 Wohnungen, bei denen die Vormiete höher war als die aktuell zulässige Miete; hier 
darf eine Miete bis zur Höhe der Vormiete vereinbart werden. Bei der Ermittlung der 
Vormiete unberücksichtigt bleiben Mietminderungen sowie solche Mieterhöhungen, die 
mit dem/der vorherigen Mieter:in innerhalb des letzten Jahres vor Beendigung des 
Mietverhältnisses vereinbart worden sind. 

 

 

 
Die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete für eine konkrete Wohnung erfolgt in drei 
Schritten:  

1. Im Schritt 1 wird das Mietniveau (= Basis-Nettomiete) in Abhängigkeit von der Wohnfläche 
bestimmt. 

2. Im Schritt 2 werden Zu- und Abschläge auf die Basis-Nettomiete aufgrund von Baujahr, 
Art der Wohnung/des Gebäudes, Wohnungsausstattung, Energetik und Modernisierung so-
wie der Wohnlage ermittelt. 

3. Im Schritt 3 werden die Ergebnisse aus den Schritten 1 und 2 zusammengefasst, um die 
ortsübliche Vergleichsmiete zu berechnen. 

 

 

 
Tabelle 1 bildet die Basis des Mietspiegels. Sie gibt einen Grundwert (= Basis-Nettokaltmiete) 

Sie ist Ausgangspunkt 
der Berechnung, enstpricht aber nicht der durchschnittlichen ortsüblichen Vergleichsmiete: 
Diese ergibt sich erst nach Anwendung aller zutreffenden Zu- und Abschläge, die in den fol-
genden Tabellen bestimmt werden. 

Bei der Berechnung der Wohnfläche sind folgende Grundsätze zu beachten: Dachgeschoss-
flächen mit einer lichten Höhe von mind. 1 Meter und weniger als 2 Metern werden zur Hälfte 
berücksichtigt; nicht berücksichtigt werden Flächen mit einer lichten Höhe von  
weniger als 1 Meter. Die Flächen von Balkonen, Loggien etc. werden nach § 2 Abs. 2 Ziff. 2 
i.V.m. § 4 Wohnflächenverordnung in der Regel mit einem Viertel und bei hohem Nutzwert 
maximal bis zur Hälfte als Wohnfläche berücksichtigt. 

 

Anwendungsanleitung für Tabelle 1: 

1. Ordnen Sie Ihre Wohnung zunächst nach der Wohnfläche in die zutreffende Zeile ein. 

2. Für die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete übertragen Sie den abgelesenen 
Wert in Feld A der Tabelle 3. 
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Tabelle 1:  Monatliche Basis-Nettomiete nur in Abhängigkeit von der Wohnfläche 

Wohnfläche Basismiete Wohnfläche Basismiete Wohnfläche Basismiete Wohnfläche Basismiete 

m² Euro/m² m² Euro/m² m² Euro/m² m² Euro/m² 

20 10,83 60 6,62 100 6,57 140 6,11 

21 10,43 61 6,61 101 6,57 141 6,09 

22 10,07 62 6,61 102 6,57 142 6,07 

23 9,75 63 6,60 103 6,56 143 6,04 

24 9,46 64 6,60 104 6,56 144 6,02 

25 9,20 65 6,59 105 6,55 145 5,99 

26 8,97 66 6,59 106 6,55 146 5,97 

27 8,75 67 6,58 107 6,55 147 5,94 

28 8,56 68 6,58 108 6,54 148 5,92 

29 8,38 69 6,58 109 6,53 149 5,89 

30 8,22 70 6,58 110 6,53 150 5,86 

31 8,08 71 6,58 111 6,52 151 5,83 

32 7,94 72 6,57 112 6,51 152 5,80 

33 7,82 73 6,57 113 6,51 153 5,77 

34 7,71 74 6,57 114 6,50 154 5,74 

35 7,61 75 6,57 115 6,49 155 5,71 

36 7,51 76 6,57 116 6,48 156 5,68 

37 7,43 77 6,58 117 6,47 157 5,65 

38 7,35 78 6,58 118 6,46 158 5,62 

39 7,27 79 6,58 119 6,45 159 5,58 

40 7,21 80 6,58 120 6,44 160 5,55 

41 7,15 81 6,58 121 6,43 161 5,51 

42 7,09 82 6,58 122 6,42 162 5,48 

43 7,04 83 6,58 123 6,40 163 5,44 

44 6,99 84 6,58 124 6,39 164 5,41 

45 6,95 85 6,58 125 6,38 165 5,37 

46 6,91 86 6,58 126 6,36 166 5,33 

47 6,87 87 6,58 127 6,35 167 5,29 

48 6,84 88 6,58 128 6,34 168 5,25 

49 6,81 89 6,58 129 6,32 169 5,21 

50 6,79 90 6,58 130 6,30 170 5,17 

51 6,76 91 6,58 131 6,29   

52 6,74 92 6,58 132 6,27   

53 6,72 93 6,58 133 6,25   

54 6,70 94 6,58 134 6,23   

55 6,68 95 6,58 135 6,21   

56 6,67 96 6,58 136 6,20   

57 6,65 97 6,58 137 6,18   

58 6,64 98 6,58 138 6,15   

59 6,63 99 6,57 139 6,13   
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Die in Tabelle 1 ermittelte Basis-Nettomiete gibt einen Grundwert in Abhängigkeit von der 
Wohnfläche an. Daneben können Besonderheiten bei Baujahresklasse, Ausstattung, Moder-
nisierung, Wohnlage u. ä. den Mietpreis einer Wohnung beeinflussen. Die Tabelle 2 weist Zu- 
oder Abschläge zur Basis-Nettomiete aufgrund besonderer Wohnwertmerkmale aus. Sie 
enthält nur Wohnwertmerkmale, die sich im Rahmen der Auswertungen als signifikant miet-
preisbeeinflussend herausgestellt haben und in ausreichender Anzahl für die Auswertung vor-
lagen. 

Maßgeblich sind nur Merkmale, die vom Vermieter gestellt werden. Hat ein Mieter einzelne 
Ausstattungsmerkmale selbst geschaffen  ohne dass die Kosten vom Vermieter erstattet wur-
den , so bleiben diese Ausstattungsmerkmale unberücksichtigt. Bei der Höhe der ausgewie-
senen Zu- und Abschläge handelt es sich jeweils um durchschnittliche Werte. 

Um die Wohnlage im Mietspiegel zu berücksichtigen, wurde das Braunschweiger Stadtgebiet 
in vier Zonen mit einer fest definierten Entfernung zum Zentrum eingestuft, wobei das Zentrum 
der Braunschweiger Löwe auf dem Burgplatz ist. Zudem werden zu vier Stadtbezirken zusätz-
liche Zu- und Abschläge ausgewiesen und auch der Straßenverkehrslärm schlägt sich in ei-
nem Abschlag nieder. Die Einstufung kann dem Wohnlagenverzeichnis auf den Seiten 13-93 
entnommen werden. 

Für die Beurteilung der Sanitärausstattung müssen zunächst die einzelnen Ausstattungs-
merkmale der Wohnung ermittelt werden. Jedes der nachfolgend aufgelisteten Merkmale ent-
spricht einem Punkt:  

 Wohnung verfügt über ein zweites WC (Gäste-WC) 

Das am besten ausgestattete Bad besitzt:  

 Badewanne und Dusche  

 Handtuchheizkörper 

 Bodengleiche/ebenerdige Dusche (ohne bzw. mit Schwelle bis zu 2cm)  

 Fußbodenheizung 

Ist beispielsweise eine Dusche zusätzlich zur Badewanne vorhanden und diese gleichzeitig 
ebenerdig, so sind zwei Punkte zu vergeben. Bitte addieren Sie die Punkte für die Wohnung. 
Das Ergebnis (die Punktsumme) benötigen Sie zur Berechnung der Zu-/Abschläge in Ta-
belle 2. 

Grundsätzlich ist die Wohnung in die Baujahresklasse einzuordnen, in der das Gebäude fertig 
erstellt bzw. die Wohnung bezugsfertig wurde. Wenn durch An- oder Ausbau nachträglich 
neuer Wohnraum geschaffen wurde (z.B. Ausbau einer Dachgeschosswohnung), ist die Bau-
jahresklasse zu verwenden, in der die Baumaßnahme erfolgte. 
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Anwendungsanleitung für die Tabelle 2: 

1. Überprüfen Sie, ob die in verschiedenen Kategorien angeführten Wohnwertmerkmale auf 
die Wohnung zutreffen. 

2. Tragen Sie zutreffende Zu- und/oder Abschläge in das Feld Übertrag am Rand der   
Tabelle 2 ein.  

3. Bilden Sie am Ende der Tabelle 2 die Summe aller Zu- und Abschläge. 

4. Zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete übertragen Sie die Ergebnisse in die  
Tabelle 3. 

 
 
 Tabelle 2: Zu- und Abschläge auf die Basis-Nettomiete für mietpreisbeeinflussende Wohnwertmerk-

male in absoluten Beträgen 

Wohnwertmerkmale Zu-/Abschlag Übertrag 

Kategorie 1) Baujahr 

Baujahre vor 1919   

Baujahre 1919 - 1983   ± 0,00   

Baujahre 1984 - 1994 + 0,47   

Baujahre 1995 - 2001 + 0,53   

Baujahre 2002 - 2009 + 1,28   

Baujahre 2010 - 2015 + 1,48   

Baujahre 2016 - 2024 + 1,84   

Kategorie 2) Art der Wohnung/des Gebäudes   

Aufzug vorhanden bei weniger als 5 Geschossen   

Maisonette-Wohnung (Wohnung ist auf zwei Ebenen verteilt und über eine in-
terne Treppe verbunden) 

  

Penthouse-/Staffelgeschosswohnung   

Kategorie 3) Wohnungsausstattung        

Komplette Einbauküche (Spüle, Schränke, Herd/Backofen und mindestens ein 
weiteres Elektrogroßgerät) 

+ 0,66  
 

Hochwertiger Fußbodenbelag auf mindestens der Hälfte der Wohnfläche (z.B. 
Parkettboden, Holzdielen, Marmor oder gleichwertige Natursteine, Kork, Vinyl-
/Designböden) 

+ 0,34  

 

Rollläden, Fensterläden oder Außenjalousien an mindestens der Hälfte der 
Fenster mit elektrischem Antrieb vorhanden 

+ 0,42  
 

Keine Gegensprechanlage mit Türöffner - 0,13   

Installationsleitungen (Strom, Wasser, Gas) überwiegend freiliegend über Putz 
verlegt 

- 0,19  
 

Balkon/Loggia oder Dachterrasse   

Terrasse   

Garten zur alleinigen Nutzung (Garten ist nur Mieter zugänglich)   

Zwischensumme aller Zu-/Abschläge  
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Übertrag der Zu-/Abschläge von voriger Seite  

Sanitäranlagen 

Die Wohnung bekommt für jedes der folgenden Merkmale einen Punkt und dann 
einen Zuschlag gemäß der Summe dieser Punkte: 

 Wohnung verfügt über ein zweites WC (Gäste-WC) 
Das am besten ausgestattete Bad besitzt: 
 Badewanne und Dusche 
 Handtuchheizkörper 
 Bodengleiche/ebenerdige Dusche (ohne bzw. mit Schwelle bis zu 2cm) 
 Fußbodenheizung 

0  
 

1  

2  

3  

4 - 5  

Kategorie 4) Energetik und Modernisierung 

Überwiegend 3-Scheiben-Wärmeschutzfenster (drei fest verbundene Scheiben) 
in der Wohnung 

+ 0,36  
 

Wohnung überwiegend mit Einzelöfen beheizt  
(Kachelofen, Nachtspeicherheizung) 

-  
 

Außenwanddämmung seit 2010 in Gebäude, das vor 2002 errichtet wurde, 
durchgeführt 

 
 

Modernisierung der Sanitäreinrichtungen (mind. Fliesen im Bad, Badewanne / 
Duschtasse, Waschbecken) seit 2010 in Gebäude, das vor 2010 errichtet wurde, 
durchgeführt  

 

 

Modernisierung der Elektroinstallation seit 2016 in Gebäude, das vor 2010  
errichtet wurde, durchgeführt 

+ 0,19  
 

Kategorie 5) Wohnlage 
Bitte entnehmen Sie den Zu- oder Abschlag für die genaue Adresse dem Straßenverzeich-
nis am Ende der Broschüre.          

Wohnlage siehe Straßenverzeichnis  

Summe aller Zu-/Abschläge von Tabelle 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   11

 

 
Anhand des nachfolgenden Berechnungsschemas wird aus den Ergebnissen der Tabellen 1 
und 2 die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete ermittelt. 

 Wählen Sie die Basismiete in Tabelle 1 aus und übertragen Sie diese in Feld A. 

 Ermitteln Sie die absoluten Zu-/Abschläge in den 5 Kategorien der Tabelle 2 und  
bilden Sie deren Summe (Feld B). Diese Summe kann auch einen negativen Wert anneh-
men, wenn die Abschläge überwiegen. 

 Berechnen Sie die mittlere monatliche ortsübliche Vergleichsmiete pro m² (Feld C), indem 
Sie die Summe aus Basismiete (Feld A) und Zu-/Abschlägen (Feld B) bilden.  

 Berechnen Sie die mittlere ortsübliche Vergleichsmiete pro Monat (Feld D), indem Sie die 
mittlere ortsübliche Vergleichsmiete pro m² und Monat (Feld C) mit der Wohnfläche der 
Wohnung multiplizieren. 

Tabelle 3: Berechnungsschema zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

SCHRITT WOHNWERTMERKMALE ZUSCHLAG EURO/M² FELD 

Schritt 1 

(Tabelle 1) 

Wohnfläche    A 

Schritt 2 

(Tabelle 2) 

Kategorie 1) Baujahr   

Kategorie 2) Art der Wohnung/des Gebäudes    

Kategorie 3) Wohnungsausstattung   

Kategorie 4) Energetik und Modernisierung    

Kategorie 5) Wohnlage   

 Summe der Zu-/Abschläge:   B 

mittlere monatliche ortsübliche Vergleichsmiete: 

(Euro/m²) 

Feld A + Feld B =  

C    

mittlere ortsübliche Vergleichsmiete pro Monat: 

(Euro) 

Feld C * Wohnfläche  =  

D    
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Bei dem in Tabelle 3 (Feld D) ermittelten Vergleichswert handelt es sich um die mittlere orts-
übliche Vergleichsmiete, die für eine Wohnung bestimmter Größe, Ausstattung, Beschaffen-
heit, Art und Lage im Schnitt pro Monat gezahlt wird. Die wissenschaftlichen Auswertungen 
ergaben, dass die Mietpreise von gleichen Wohnungen z.T. erheblich differieren. Dies liegt 
zum einen am freien Wohnungsmarkt und zum anderen an den qualitativen Unterschieden der 
Wohnwertmerkmale, die den Mietpreis bestimmen.  

Die Miete einer konkreten Wohnung wird gewöhnlich als ortsüblich bezeichnet, wenn sie in-
nerhalb einer Spannbreite von Mietpreisen liegt, in der sich zwei Drittel aller Mieten dieser 
Wohnungsklasse befinden. Diese 2/3-Spanne beläuft sich in Braunschweig auf - 13 % und 
+ 12 % um die ermittelte durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete in Tabelle 3 (Feld D).   

Die ortsübliche Vergleichsmiete wird auf Grundlage der Tabelle 1 und 2. ermittelt. Zu- oder 
Abschläge innerhalb der Spannbreite müssen auf Grund konkreter Merkmale der Wohnung 
begründet werden.  
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Zur Veranschaulichung wird die Vorgehensweise an einer fiktiven Wohnung illustriert: 

Schritt Wohnwertmerkmale Konkrete Angaben Tabellenwerte 

Schritt 1 Wohnfläche  72 m² 6,57 /m² 
(Tabelle 1) 

Schritt 2 
(Tabelle 2) 

Kat. 1) Baujahr 1984   + 0,47  

Kat. 2) Art der Wohnung/des 
Gebäudes 

Keine Besonderheiten ±  

Kat. 3) Wohnungsausstattung Badausstattung mit  
einem Handtuchheizkörper und 
ebenerdiger Dusche 

 

Installationsleitungen freiliegend 
über Putz verlegt  

+ 0,40  
 
 
 

- 0,19  

 Kat. 4) Energetik und Moderni-
sierung 

Sanitäreinrichtungen 2015 moderni-
siert 

+ 0,19  

 Kat. 5) Wohnlage 

 

Regenbogenstraße 10 -  

 

Exemplarische Ermittlung der durchschnittlichen ortsüblichen Vergleichsmiete 
 

Schritt Wohnwertmerkmale Prozent Euro/m² Feld 

Schritt 1 

(Tabelle 1) 

Wohnfläche   6,57 A 

Schritt 2 

(Tabelle 2) 

Kat. 1) Baujahr + 0,47   

Kat. 2) Art der Wohnung/des Gebäudes ±  

Kat. 3) Wohnungsausstattung + 0,21  

Kat. 4) Energetik und Modernisierung + 0,19  

Kat. 5) Wohnlage 

 

-  

Summe der Zu-/Abschläge: + 0,74   B 

mittlere monatliche ortsübliche Vergleichsmiete: 

(Euro/m²) 

Feld A + Feld B =  

C 6,57 0,74 = 7,31  

mittlere ortsübliche Vergleichsmiete pro Monat: 

(Euro) 

Feld C * Wohnfläche  =  

D 7,31 * 72 = 526,32  

 

Spannbreite: Die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete für die Beispielwohnung be-
trägt 7,31 Euro/m². Ortsüblich sind Mietpreise, die sich in dem Preisintervall 7,31 +12 % bzw. 
-13 % befinden. Die Grenzen dieses Intervalls liegen folglich bei 6,36 und 8,19 Euro/m². 
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